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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.2003

Norm

WEG 1975 §19 Abs1

WEG 2003 §32 Abs1

Rechtssatz

Zum gesetzlichen Aufgabenbereich des Wohnungseigentumsverwalters gehört nicht die Verwaltung vermieteter

Eigentumswohnungen. Hiefür au7aufende Kosten sind keine Liegenschaftsaufwendungen im Sinn des § 19 Abs 1 WEG

1975. Dasselbe gilt auch für die Verwaltung von Garagen und Abstellplätzen. Die dafür aufgelaufenen

Verwaltungskosten sind ausschließlich dem betre;enden Wohnungseigentümer bzw Nutzungsberechtigten

anzulasten.
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